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Anlage zu den  
Auslegungshinweisen zur 
Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
Stand: 02.05.2020 

 
 

Mund-Nasen-Bedeckung in Einrichtungen  
 
 
Seit 27. April 2020 dürfen die Publikumsbereiche der nachfolgenden 
Einrichtungen nur betreten werden, wenn für die gesamte Dauer des 
Aufenthaltes eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Es kann jede 
Bedeckung vor Mund und Nase verwendet werden, die geeignet ist, eine 
Ausbreitung des SARS-CoV-2 zu verringern, unabhängig von einer 
Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. 
 

 
Beispiele für geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen: 
 

− Selbstgeschneiderte Masken aus Baumwolle („Community-Maske“) 

− Schals 

− Loops 

− Tücher 

 

 
Ausnahmen von der Bedeckungspflicht gelten für:  
 

− Kinder unter 6 Jahren, 

− Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keinen Mund-Nasen-

Bedeckung tragen können, 

− Personen, die aufgrund einer Behinderung, keinen Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

können, 

− Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nachfolgenden Einrichtungen, soweit anderweitige 

Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden.  
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Die Bedeckungspflicht gilt für alle Verkaufsflächen des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche 

bis 800 Quadratmeter. In Einkaufszentren gilt die Pflicht auch in den Ladenstraßen 

(überdachte oder überdeckte Flächen an denen Verkaufsstätten liegen). 

 

 
Unabhängig von der Verkaufsfläche gilt die Pflicht auch für: 
 

− Lebensmitteleinzelhandel 

− Futtermittelhandel 

− Wochenmärkte 

− Direktverkauf vom Lebensmittelerzeuger 

− Reformhäuser 

− Feinkostgeschäfte 

− Geschäfte des Lebensmittelhandwerks 

− Getränkemärkte 

− Banken und Sparkassen 

− Abhol- und Lieferdienste sowie Abholungen bei Einzelhändlern und Lieferungen durch 

Einzelhändler 

− Apotheken 

− Drogerien 

− Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker 

− Poststellen 

− Waschsalons 

− Tankstellen und Tankstellenshops 

− Autohöfe, Tank- und Rastanlagen 

− Reinigungen und Wäschereien 

− Kioske, Tabak- und E-Zigarettenläden, den Zeitungsverkauf 

− Blumenläden 

− Tierbedarfsmärkte 

− Bau- und Gartenbaumärkte 

− KFZ- und Fahrradhandel 

− Buchhandlungen 

− Bibliotheken und Archive 

− Großhandel 
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In Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen gilt ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung für Dienstleistende und Kundinnen und Kunden.  

Die oben genannten Ausnahmen gelten entsprechend. Kundinnen und Kunden dürfen die 

Bedeckung abnehmen, soweit und solange die Inanspruchnahme der Dienstleistung nur ohne 

Mund-Nasen-Bedeckung erfolgen kann. 
 
 
Körpernahe Dienstleistungen erbringen beispielsweise:  

 

− Barber-Shops  

− Brow Bars  

− Friseure 

− Heilpraktiker  

− Hundesalons  

− Kosmetikstudios 

− Nagelstudios 

− Massagepraxen 

− Medizinische Fußpflegepraxen 

− Piercing-Studios  

− Physiotherapeuten 

− Podologen  

− Sonnenstudios/Solarien 

− Spa-Betriebe  

− Tattoo-Studios 

− Thai-Massage-Studios 

− Waxing-Studios  

− Wellnessstudios  

− Wimpernstudios 
 

 

WICHTIG:  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auch in den Fahrzeugen des öffentlichen 

Personennahverkehrs. Die oben genannten Ausnahmen gelten entsprechend.  
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